
legen jedoch die Tragung des Transportrisikos dem 
Käufer auf.

3. Das an anderer Stelle8) von Such mit Recht be
tonte Erfordernis der Lebensbrauchbarkeit einer Norm 
steht im Hinblick auf die preisrechtlichen Regelungen 
de lege lata der Auferlegung des Transportrisikos auf 
den Lieferanten auch schon deshalb entgegen, als die 
meisten — bekanntlich preisrechtlich gebundenen — 
Herstellerpreise das Transportrisiko nicht einkalku
liert haben. Oder soll gegenwärtig z. B. eine volks
eigene Glashütte für die von ihr versandten Glas
waren jetzt das Bruchrisiko übernehmen, das bis zur 
Stunde stets vom abnehmenden Großhandelsbetrieb 
(von volkseigenen und genossenschaftlichen Handels
organisationen wie auch von Privatuntemehmen) oder 
Einzelhandelsuntemehmen einkalkuliert ist?

4. Methodisch sind die Ausführungen Suchs un
bestritten6 7 8). Wenn auch auf das Lieferverhältnis die 
Regeln des Schuldverhältnisses nicht unbeschränkt 
Anwendung finden können, so darf doch nicht über
sehen werden, daß — immer de lega lata gesprochen — 
keineswegs a l l e  Schuldverhältnisse jetzt den Charak
ter unter behördlicher Mitwirkung begründeter Liefer
verhältnisse haben. Das beanstandete „Vertragsdenken“ 
ist daher — wiederum nur de lege lata gesehen — 
nicht schlechthin als überholt zu bezeichnen. Für das 
Lieferverhältnis paßt es freilich nicht, für bestimmte 
Bereiche bildet jedoch auch nach der jüngsten Gesetz
gebung das „Vertragsverhältnis“ die Grundlage des 
Waren- und Werteaustausches sowie der Güter
erfassung8).

Bei der Behandlung der Gültigkeit einer a l l g e 
m e i n e n  und subsidären Rechtsregel — und nur diese 
Frage, nicht die besondere Natur des Lieferverhält
nisses stand in den beanstandeten Ausführungen zur 
Debatte — muß daher das Instrument des Vertrages 
de lege lata mit in die Betrachtungsweise einbezogen 
werden.

5. Im übrigen liegt die Versendung auch im Liefer
verhältnis insofern im Interesse des Bedarfsträgers, 
als sie mit zur Erfüllung seiner Planaufgaben (Pro
duktion, Lagerung oder Weiterverteilung) dient.

6. Die beanstandete Unterscheidung zwischen öffent
lichem und privatem Recht ist, wenigstens in der 
Praxis des gegenwärtigen Rechtslebens, noch be
gründet. Einmal sind noch bis in die letzte Zeit 
Körperschaften des „öffentlichen“ Rechts ins Leben 
gerufen worden, zum anderen besteht nach wie vor 
die Unterscheidung zwischen den Bereichen der ordent
lichen Gerichtsbarkeit (für privatrechtliche Streitig
keiten) und der Verwaltungsgerichtsbarkeit (für be
stimmte öffentlich-rechtliche Streitigkeiten), wie auch 
bei gewissen Hoheitsmaßnahmen der Rechtsweg bis
weilen ausgeschlossen ist.

6) NJ 1947 S. 234; NJ 1948 S. 207/208.
7) „Innerhalb einer planwirtschaftlichen Ordnung, die außer 

der Produktion auch die einzelnen Phasen des Wirtschafts
ablaufes umfaßt und Bezug und Verteilung lenkt, stellt das 
Sc.huldverhä'tnis zugleich ein Funktionselement der Plan
wirtschaft dar und erhält seine Bedeutung von dieser als 
Mittel zur Güter- und Werteumschichtung, zur Bewirkung der 
dem Plan entsprechenden Leistungen.“ Brunn, NJ 1948 S. 268.

8) Dieserhalb sei insbesondere verwiesen auf:
a) die Anordnung der Deutschen Wirtschaftskommission vom 

18. 6.1949 über die Regelung der „Vertragsbeziehungen" 
zwischen privaten Betrieben und volkseigenen sowie ge
nossenschaftlichen Betrieben und Organisationen;

b) die Anordnung der DWK zur Förderung der Initiative des 
Handwerks (vom 12.6. d. J.), dessen Produktion durch 
„Verträge über die Zulieferung, Erzeugnis und Lieferung 
von Waren" geregelt wird (5 1);

c) der Befehl Nr. 18/48 betr. Erfassung von Tierhaitungsroh- 
stoffen und Fellen mit „Mustervertrag über die Pflicht
ablieferung von Pelztierfellen" (ZVOBI. 1948 S. 81);

d) die Befehle Nr. 31(48 und 22/49 über Erfassung von Zucker
rüben. die nach Ziffer 1 b und c durch deh Abschluß von 
„Pfliehtahlieferungsverträgen" geschieht (ZVOB1. 1948 S. 84, 
1949 S. 137);

e) die Verordnung über die Erfassung von Beeren-, Kern- und 
Steinobst. Weintrauben und Nüssen der Ernte 1948. nach 
deren Ziffer 1 die Erfassung auf Grund von „Pfliehtabliefe- 
rungsverträgen“ erfolgt (ZVOB1. 1948 S. 168);

f) die Anordnung der DWK Uber Maßnahmen zur Steigerung
der Viehhaltung und Pflichtablieferung von Fleisch, Milch 
und Eiern vom 19.1.1949, deren § 3 „Lieferverträge" mit 
landwirtschaftlichen Genossenschaften vorsieht (ZVOB1. 
1949 S 87 ff.): „

g) der Befehl Nr. 181/48 über die „Durchführung der in- 
dustriel'en Mast und Kontrahierung von Schweinen" sowie 
die Durchführungsbestimmungen der DWK über die ge
werbliche Schweinemast auf „Vertragsgrundlage" vom 7. 2. 
1949 (ZVOBI. 1949 S. 99 ff.).

7. Ein Gegensatz zu ausländischen Rechtsordnungen 
ist weitgehend belanglos, soweit es sich um die 
Regelung des gesellschaftlichen Lebens und der Wirt
schaftsstruktur eines Landes handelt; Industrie-, 
Boden-, Bank- und Versicherungsreform wirken auf 
Rechtsbeziehungen mit dem Ausland nicht in dem 
Maße unmittelbar ein wie die Regelung des Kauf
rechts. In diesem Punkt wird jedoch ein am Außen
handel interessiertes Land einschlägige Rechtsvor
schriften der Handelspartner in gewissem Umfange 
mit berücksichtigen müssen.

8. Daß zur Entscheidung der Frage der Gefahrtragung 
dem Planungszweck ebensowenig zu entnehmen ist 
wie die gesetzliche Versandverpflichtung zu einer Auf
hebung des § 447 zwingt, gibt auch Such zu9), da 
Maßnahmen zur Durchführung der Produktions- und 
Verteilungspläne durch diese Frage mehr finanzieller 
Natur nicht berührt werden. Daher sollte mit dem 
praktisch nicht bewiesenen Vorwurf, daß die Durch
führung der Planung durch eine angewandte recht
liche Betrachtungsweise gehemmt wird, Zurückhaltung 
geübt werden.

8) aaO, S. 107.

Währungsreform und Vermächtnis
Von Assessor Siegfried Mampel, Balle

Wendet ein Erblasser einem anderen, ohne ihn als 
Erben einzusetzen, einen Vermögensvorteil zu (Ver
mächtnis), so erwirbt der Bedachte ein Forderungs
recht gegen den Beschwerten. Besteht nun ein Ver- 
jmächtnis in der Zuwendung einer Geldsumme, so 
kann es keinem Zweifel unterliegen, daß hinsichtlich 
dieses Anspruches eine Umwertung nicht eingetreten 
ist, da nach VIII Ziff. 18 der VO der DWK über die 
Währungsreform (ZVOBI. 1949 S. 220) die innerdeut
schen Schuld- und Vertragsverpfiichtungen, die vor 
der Währungsreform entstanden sind, unverändert 
bleiben und mit einigen hier nicht zu erörternden 
Ausnahmen nicht der Umwertung unterliegen. Daß 
auch erb- und familienrechtliche Verpflichtungen unter 
diese Bestimmungen fallen, geht daraus hervor, daß 
der Begriff „Schuldverpflichtung“ neben dem Begriff 
„Vertragsverpflichtung“ gebraucht wird, daß also der 
erste Begriff etwas anderes oder Weitergehendes als 
der zweite zu bedeuten hat, andernfalls eine sinnlose 
Tautologie vorliegen würde.

Aus dieser Rechtslage können sich erhebliche Un
billigkeiten ergeben. Besteht ein Nachlaß im wesent
lichen aus Geld, das in bar vorhanden oder auf ein 
Bankkonto eingezahlt war, und hat der Erblasser die 
Erben mit einem Vermächtnis, das in Geld zu leisten 
ist, beschwert, so ist der Nachlaß von der Umwertung 
betroffen, wogegen das Vermächtnis äm Verhältnis 
1 :1 zu erfüllen ist. Dabei kann es Vorkommen, daß 
durch die Erfüllung des Vermächtnisses der Nachlaß 
völlig erschöpft wird. In derartigen Fällen muß mit 
einer Auslegung des Testamentes geholfen werden. 
Die Grundlage dazu bildet der § 2084 BGB. Danach 
ist im Zweifel diejenige Auslegung vorzuziehen, nach 
welcher eine letztwillige Verfügung Erfolg haben kann, 
wenn ihr Inhalt verschiedene Auslegung zuläßt. Vor
aussetzung für eine Auslegung ist, daß der Inhalt des 
Testamentes sich nicht eindeutig bestimmen läßt. Für 
eine Auslegung ist kein Raum, wenn der Erblasser 
seinen Willen unzweideutig dargetan hat.

Nun können in der Zeit zwischen Errichtung des 
Testamentes und dem Erbfall wesentliche Verände
rungen eingetreten sein. Diese können sich sowohl 
auf den Bedachten als auch auf den Gegenstand des 
Vermächtnisses beziehen. Hat für diese Fälle der Erb
lasser keine Bestimmung getroffen, so ist eine Lücke 
vorhanden, die geschlossen werden muß. Dies geschieht 
im Wege der ergänzenden Auslegung. In einigen 
Fällen gibt das Gesetz Auslegungsregeln (§§ 2067 bis 
2071, 2169 Abs. 3, 2172 Abs. 2 und 2173 BGB). In 
anderen, nicht durch Gesetz geregelten Fällen ist zu 
ermitteln, was der Wille des Erblassers gewesen 
wäre, sofern er die Veränderung vorausgeschaut und 
bedacht haben würde „Hierbei handelt es sich nicht 
mehr darum, daß der (erwiesenermaßen oder auch nur 
mutmaßlich) wirkliche Wille des Erblassers zur 
Geltung gebracht werde, sondern um Berücksichtigung
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